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AuszuG AUS DEM PROTOKOLL
DES

REGIERuNGsRATE5 DES KANTONS S0L0THuRN
VOM

25~ Januar 196~ Nr~ 486

Die Einwoh nde~tt1ach unterbreitet dem Regierungs—

rat den~zur Genehmigung,

Mit diesem Plan wird der mit RRB Nr. 5162 vom 19~ September

1961 genehmigte Teilbebauungsplan tiBüschmatt?) mit den dazugehörenden

Bauvorschriften in dem Sinne abge~indert, dass die in Nord—Süd-

richtung verlaufende Verbindungsstrasse, welche das Areal in ein

Feld A und B teilt, aufgehoben wird. Die Weglassung der erwähnten

Strassenverbindung ergibt keine Nachteile, weil die im Bereich

dieser Strasse vorhandenen Grundstücke auch ohne diese Verbindung

genügend erschlossen sind, Der Plan wurde in der Zeit vom 5~

Oktober bis 5. November 1962 öffentlich aufgelegt. Einsprachen gegen

diese Abänderung des Bebauungsplanes gingen innert nützlicher Frist

keine ein, Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 20, November

1962 den abgeänderten Bebauungsplan genehmigt, wozu er gemäss §
15 des kantonalen Baugesetzes zuständig war,

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeffflirt. Materiell

sind keine Bemerkungen anzubringen.

Es wird

beschlossen:

Dem Bebauungsplan Stockctrasse, mit welchem die im Teilbe~

bauungsplan “Büschmatt“ niitRRB Nr. 5162 vom 19. Septemb~r 1961

genehmigte, in Nord—Südrichtung verlaufende Verbindungsstrasse

aufgehoben wird, wird die Genehmigung erteilt.

Genehmigungsbebühr Fr. 24,——

Publikationskosten ~ l4.-~

Total Fr‘. 38v— (St. Nr. l26)NN

Der Staatsschreiber:
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Bau-Departement (4)
Kant.Hochbauamt (2)
Kant. Tiefbauamt (2)
Jur. Sekretär des Bau—Departementes (2)
Kant. Plantmgsstelle (2), mit 1 gen~P1an und Akten

~Z~~bauamt 1, Solothurn, mit 1 gen~ Plan
Kant. Finanzverwaltung (2)
Ammannamt der Einwohnergemeinde Bettlach
Baukommission der Einwohnergemeinde Bettlach, mit 2 gen. Plänen
Amtsblatt (Publikation des Dispositivs)


